
liche Gesetz 1St nicht eine scfiléchthin» souveräne Norm, sondern regularegulata, 6S hat seine seine höchste Norm 1m ewigen Gesetz‘“
Auf TUn dieser Lehre ist der Inhalt des staatlichen Gesetzes zwingend
e Ihn bestimmt nicht der Machtwille des Staates, sondern das
sittliche Ziel des Staates, die sittlıche Gestaltung der Gemeinschaft un die
Ordnung des Volkes in der gottgewollten un gottgesetzten Richtung.„Das Sittliche also ist Bestandteil der Rechtsordnung, der Mutterboden der
zwischen den Halmen, die die Rechtssätze darstellen, sichtbar bleibt.‘‘ 35
Darum muß auch das Gesetz, 111 wirkliches ec. sein, „1M Sıttlichen
begründet, mıit Sitte un erkommen verwachsen un 1mM Volksseelischen
verwurzelt‘‘ se1in $°6. Die katholische Moraltheologie ordert er ZUT
Gültigkeit eines staatlıchen Gesetzes neben der physischen Erfüllbarkeit,der Notwendigkeit für das Gemeinwohl un der Achtung VOLTr klaren
menschlichen Rechten die sıttliche Erlaubtheit. Diese notwendigen Vor-
aussetzungen des Gesetzesinhalts verlangt die Kirche auch dort, S1e
selbst als gesetzgebende Macht 1n Frage kommt "Ireffend wird das Urc
die Ausführungen des Kardinals Caspar Contarini bei Übergabe der Gesetze

aps aul I1I 1mM Jahre 1538 beleuchtet: ‚„Alle Herrschaft ist eine
Herrschaft der Vernuntft. Sie hat den Zweck, die Untergebenen Urc dıie
rechten ittel ihrem iele, dem ucC. tühren uch ein apsIMu. wIissen, daß freie Menschen sind, ber die herrscht. 1C ach
Belieben soll eiehlen, sondern ach den Regeln der Vernunft, der gött-liıchen Gebote un der iebe; enn nıcht die 1ıllkür <1bt die positivenGesetze. Sie werden gegeben, indem iINnan das natürliche ec un diegöttlichen Gebote mıit den Umständen zusammenhält Deine Heiligkeit
;  e Sorge, VO  m} dieser ege nicht abzuweichen!“‘‘

Autarkie
Von Oswald \ v Nell-Breuning S. J]

erade wIıie das Wort „Devisen‘‘ VOT dem Kriege Nur in Kreisen der
Geschäftswelt bekannt WAaT, plötzlich ber sich 1n er Munde fand,obwohl bis heute V, derer, die gebrauchen, die irrtümliche Vor-

stellung damit verbinden, deute fremde Geldsorten, ist in Jüngstereıit das Wort „Autarkie‘‘, irüher 1Ur 11 engsten Kreise der Sozialtheore-
tiker oder Sozialphilosophen geläufig, mit einem Mal einem der me1i1ist-
begegnenden Weorte 1 der Tagespresse un 1n Zeitschriften geworden. Und
wiederum zeigt sıch, daß die meisten, nıcht NnUur derer, die lesen, sondern
uch derer, die schrifitstellerisch anwenden, entweder keine klare Vor-
stellung davon aben, Was e eigentlich bedeutet, oder Bat eine durchaus
fehlgehende Bedeutung amıt verbinden. Diese Sachlage und. noch mehr

Schilling, Lehrbuch der Moraltheologie I Ä(München 102 125Elster 1N? Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, hrsg. VO  @} Elster und Stier-Somlo (Berlin 1925 {f.), 493
Müller 1n: Süddeutsche Monatshefte, Jahrg 102909, 255Vgl AA Göpfert 73 Lghmkuhl 300 391 . Mausbach
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die große Wichtigkeit des die Zu Schlagwort gewordene „Autarkie‘‘
sich drehenden Streites rechtfertigt C 1er weni1gstens den Versuch
Klärung unternehmen.

Dem oberflächlichen Anscheine ach A be1 dem Autarkie-Streit
eiNnNne Zweckmäßigkeitsirage der Handelspolitik In Wirklichkeit ieg

der Streitpunkt sehr 1el tiefer: geht Grundiragen uNnSeTer Aut-
fassung VO Staat un:! Wiırtschaft Die rage der Autarkie 15t darum uch
nıcht eC1Ne rage VO gestern oder heute, S1e gehört keineswegs der ages-
polıtik 1eimenhr kannn S1e ruhig als eine der CWISCH Fragen der Soz1al-
philosophie angesprochen werden, als eine e n G  U. a - Ange-
legenheit, die aus letzten, allgemein un CWI gültigen Grundsätzen her-
auS, nıcht aber ach zufälliger äußerer Verumständung des Augenblicks
entschieden S5C11N 111

Eıiner der grundlegenden Begriffe der aristotelisch-thomistischen Gesell-
schaitslehre, der uch der Theologie be1 der Lehre VO der Kırche C1i1Ne
bedeutsame spielt 9  9 1ST der Begriff der ”v Ö 11 C) Il (D C-
S S (societas perfecta) Sosehr diese Gesellschaftslehre, H a
ns der christlichen Fort  ldung der arıstotelischen Gedanken, Gewicht
darauf legt das Lebensrecht der freien Vergemeinschaftungen,
der „Gesellscha{ft“‘‘ als olcher gegenüber der Staate rechtliıch un
machtmäßig .A 1 T} Gesellschaf wahren, Staatsall-
macht oder Sar Allheit des Staates (Staatsallheit oder Allstaatlıch-
keit: Stato totalıtario, totalitarieta Stato) wehren, bezeichnet
S1e€ doch en natürlichen Vergesellschaftungen den Staat alleın als
„VOollkommene Gesellschaft: die Gegensatz den ETSANZUNSS- un!
lehnungsbedürftigen Gemeinschaften die sufficientia iıhren 1edern

gewährleisten9 weiıl S1e ber alle azu notiıgen ittel verfügt.
Änders ausgedrückt das Gemeinwohl der staatlıchen Gemeinschaft 15t

Bereiche des natürlichen irdıischen W ohlergehens der Menschen -
C C  e S Gemeinwohl und die zusammenwirkende Gesamtkraft des

staatlıch Volkes VeETINAS dieses Gemeinwohl N C 1 Z C 1-
wıirkl:chen

Im übernatürlichen Bereich 1St die Kirche die CINZIYE „Vollkommene
Gesellschaft‘‘ Gerade der Kırche 1äßt sıch besonders klar veranschau-«-
liıchen, Was ZUmn Begriff der vollkommenen Gesellschaft gehört, Was nıcht
Selbstverständlich hat der (®)  1C.  e Stifter Kirche mit em SO
Stattet, Was S16 n Mitteln nöt1g hat, ihre Aufgabe erfüllen: aran
zweiıfeln, 1e. die Allweisheit des Gottmenschen Zweifel zıiehen. Den-
och 1STt offenbar, der Kirche durchaus nıcht alles, dessen S1e ZU.: Kr-
reichung ihres Zieles 1081 1 e gegeben 15 für vieles sıieht
S1€E sich aut die Mitwirkung anderer Stellen, So namentlich auch des
Staates (des „weltlichen Armes aNnNSCW1IESCH Aber, und das 1St das Ent-
scheidende S1e 1St der Lage sich diese Mitwirkung verschaffen,
S1e hat eın cht darauf und steht auch nıcht vollıg wehrlos da, die-

Auf die ÜUnterscheidung VO  e} „SOCIletas perfecta und „societas completa“ braucht
hier nicht EINSCSANZEN Z werden
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@  30  ; Oswald V. Nell-Breumng S: J  _éem Rech_téanspfuch N ä chd r”ti ck zu verleihen‘.' Zwar erleidet d>ie Kirél‘äe  nicht selten Bedrückung, werden ihre Rechte immer wieder einmal mit  Füßen getreten; aber, wie nicht bloß die Voraussage Christi des Herrn  gewährleistet, sondern auch die zweitausendjährige Erfahrung bestätigt:  auf die Dauer, auf lange Sicht setzt die Kirche sich siegreich durch, sie  geht mit voller Sicherheit ihren Weg durch die Jahrhunderte und erfüllt  ihre Aufgabe an der Menschheit. J. M. Keynes hat einmal scherzhaft ge-  meint: „Auf lange Sicht sind wir alle t o t“, um damit anzudeuten, daß Be-  trachtungen auf lange Sicht von höchst fragwürdigem Wert sein können.  Auf den Einzelnen bezogen ist das vollkommen riéhtig, weil das Erden-  dasein des Einzelnen zeitlich eng begrenzt ist und mit dem leiblichen Tode  endet; die Gemeinschaftsgebilde dagegen überdauern die Lebenszeit ihrer  Mitglieder, und deswegen ist, auf sie bezogen, die Betrachtung auf lange  Sicht gerade die richtige.  Es gehört also nicht zur „vollkommenen Gesellschaft‘“, daß sie alle  Mittel zur Erreichung ihres Zieles in sich selbst enthalte; es genügt,  daß sie auf irgend eine hinlänglich zuverlässige Weise darüber verfüge.  Wäre diese dem Theologen aus der Lehre von der Kirche als vollkomme-  ner Gesellschaft geläufige Erkenntnis immer beachtet worden, so hätten  sich wohl die meisten Irrungen und Weiterungen in der Autarkie-Frage  vermeiden lassen. Vorerst aber — dies wolle wohl beachtet werden — sind  wir noch gar nicht beim Begriff der Autarkie, sondern erst auf dem Wege  zu ihm. Auf diesem Wege begegnet aber zunächst noch ein anderer, nicht  minder wichtiger Begriff. Zwei Attribute sind es nämlich, welche die  „vollkommene Gesellschaft“ auszeichnen: Souveränität und Autar-  kie. Erst indem wir beide in eine Reihe stellen, gelingt es uns, auch der  Autarkie ihren rechten Platz anzuweisen und sie in den rechten Sehwinkel  zu fassen.  In der wenigstens bis zum Kriege oder, genauer gesprochen, bis zur  Völkerbundsära herrschenden Lehre der Völkerrechtswissenschaft galt es  als ausgemacht, daß Souveränität im strengen (absoluten) Sinne völliger,  allseitiger und allumfassender Unabhängigkeit zu fassen sei, also nicht  bloß jede tatsächliche Bindung, sondern selbst die Möglichkéit  einer Bindung, sei es Fremdbindung, sei es Selbstbindung, ausschließe.  Der Staat also nicht nur die Quelle allen Rechtes, sondern auch die Grenze  jedes möglichen Rechtes; Rechtsbeziehungen im strengen Sinne der  Staaten untereinander sind begrifflich ebenso ausgeschlossen wie infolge-  dessen auch Rechtsverletzungen zwischen ihnen. Völkerrecht sei im  Grunde nur möglich als autonome innerstaatliche Norm, die der Staat  sich selbst und seinen Bürgern setzt für ihr Verhalten gegenüber andern  Staaten und deren Angehörigen. Eine den Staaten übergeordnete Rechts-  ordnung, die ihre Beziehungen und ihr Verhalten zueinander verbindlich  ordnet, ist mit dieser Auffassung von Souveränität unvereinbar; sie wird  denn auch im Namen dieses überspannten Souveränitätsbegriffs ausdrück-  lich geleugnet. Das Nebeneinander der verschiedenen Staaten ist nach  dieser Auffassung kein sinnvolles Miteinander, geschwgigey depn Für-sem Rech_tsanspfuch ru verleihen. Zwar erleidet die Kirche
nıiıcht selten Bedrückung, werden ihre Rechte immer wieder einmal mit
en e  > aber, w1e nicht bloß die V oraussage Christi des Herrn
gewährleistet, sondern auch die zweitausendjährige Erfahrung bestätigt:
auft die Dauer, auf ange 1C die Kirche sich sıegreich urch, sS1e
geht mit voller Sicherheit ihren Weg Urc die Jahrhunderte un!: r{üllt
ih;e Aufgabe der Menschheit Keynes hat einmal scherzhaft g-
meıint: „Auf ange 1C sind WITr alle ot‘,  eb damıit anzudeuten, daß Be-
trachtungen auf ange 1C VO höchst iragwürdigem Wert sein können.
Auf den Einzelnen bezogen ist das vollkommen richtig, weiıl das Trden-
daseın des Einzelnen zeıitlıch en begrenzt 1st un! mit dem leiblichen ode
endet; die Gemeinschaftsgebilde dagegen überdauern die Lebenszeit ihrer
Mitglieder, und deswegen iSst, auft S1e bezogen, die Betrachtung auf ange
1C. gerade die richtige.

Es gehört 1Iso nıcht ZUu „vollkommenen Gesellschaft‘‘ daß S1e alle
iıttel Zu  Ta Erreichung ihres Zieles in sıch selbst enthalte; 6S genügt,
daß S1e auf irgend eine hinlänglich zuverlässige Weise darüber ert 5 C
Wäre diese dem Theologen aus der TE VO  e} der Kirche als vollkomme-
er Gesellschaf geläufige Erkenntnis immer beachtet worden, hätten
sich ohl die meisten Irrungen un: Weiterungen 1n der Autarkie-Frage
vermeiden lassen. orerst aber 1eSs WOo ohl beachtet werden sıiınd
WIr och Sar nıcht e1im Begriff der Autarkie, sondern erst auf dem Wege

ihm Auft diesem Wege egegnet ber zunächst och eın anderer, nıcht
minder wichtiger Begriff. w eı Attrıbute sind naämlıch, welche die
„Vollkommene Gesellschaft‘“‘ auszeichnen: Ö f A un! 1-
kıe. Erst indem WIr €1' iın eine el stellen, gelingt es uns, uch der
Autarkie iıhren rechten atz anzuweisen und S1e 1n den rechten Sehwinkel

fassen.
In der weni1gstens bis U1 Kriege oder, SENAUECET gesprochen, bis Zu

V ölkerbundsära herrschenden Lehre der V ölkerrechtswissenschaft galt
als ausgemacht, daß Souveränität 1mM (absoluten) Sinne völliger,
allseitiger un!' allum{fassender Unabhängigkeit fassen sel, also nıicht
bloß jede tatsächl:che Bindung, sondern selbst die Möglichkeit
einer Bındung, sSEe1 Fremdbindung, se1 Selbstbindung, ausschließe.
Der Staat also nıiıcht nNur die Quelle en Rechtes, sondern uch dıe Grenze
jedes möglichen Rechtes: Rechts e e 1m r  e inne der
Staaten untereinander sind begrifflich ebenso ausgeschlossen WI1e€e nfolge-
dessen auch Rechts e — zwıischen ihnen. Völkerrecht sSe1 1m
Grunde NUur möglıch als autonome innerstaatliche Norm, die der Staat
sich selbst un: seinen Bürgern für iıhr Verhalten gegenüber andern
Staaten un deren Angehörigen. Eine den Staaten übergeordnete Rechts-
ordnung, die ihre Beziehungen un: ıhr Verhalten zueinander VerD1in!'  ıch
ordnet, ist mit dieser Auffassung VO Souveränität unvereinbar: S1€e wırd
enn auch 1 Namen dieses überspannten Souveränitätsbegriffs ausdrück-
ich geleugnet. Das Nebeneinander der verschiedenen Staaten ist ach
dieser Auifassung eın sinnvolles Miteinander, geschwgige | depn Hür-



Autarkie 31

einander, sondern ein völlig sinnloses Nebeneinander, das geradeso gut ein

Gegeneinander seıin annn zwıschen den Staaten herrscht das Faustrecht
Einen Vorzug besitzt dieser Souveränitätsbegrifi 1St infac Diese

Eıintiac  eıit 1sSt Stärke, enn S16 empfiehlt iıhn der großen Masse derer,
denen muüuhsam erscheint, der Vielgestaltigkeıit und Vielseitigkeit des
Lebens un SeiNer Tatsachen nachzugehen, dıe vorziehen, die iınge
„simplifizieren un aus Bequemlıiıchkeit des Denkens diıe Einfac  eit
als Ersatz der Wahrheit nehmen. Uns dagegen gestattet eben diese Kın-
aCcC  eit, den überspannten Souveränitätsbegriff einfachhin un Schiec  1n
abzulehnen.

Mit 1elihe1 VO  - Staaten ist absolute Souveränität unvereinbar.
Wiır en der "Tat nNUur die Wahl entweder die 1elhe: (Mehrzahl) VO  -

Staaten nıcht bloß als sinnlos, sondern als Ssinnw1drig verwerfen un!
ber die Iraäume des kühnsten Imperialısmus hinaus den Welteinheitsstaat

fordern, oder MmMi1t diesem Souveränitätsbegriff brechen Nun gehört
aber nıcht bloß der Gedanke der Menschheitstamilie (genus humanum),
sondern auch Völkertfiamiılie und Staatengemeinschali{it
Zu eiligen Erbgut uUNsScCIerN christliıchen Gesellscha{ftslehre, gehört den
VO  } den etzten Päpsten SEeITt Leo 111 mıiıt Sanz besonderer orliebe g-
pflegten edanken, wobe1li es tüur die grundsätzliche Beurteilung gänzlic
belanglos ist, ob un!: inwieweıit geneigt 1St, den heutigen V ölkerbund
als mehr oder wWENISCI gelungenen Versuch Zu Verwirklichung dieser Ge-
danken anzusehen oder ihm sozialphilosophisch andern Standort
zuweisen * Für uns 1St arum der Staat der SanNzecn Fülle SC1INECET aCcC
un! der SanNnzech ur SC1iINeET oheıit verstanden, nıcht C1in Einzelgänger
oder EKınspäanner, sondern SsSseEeINeTr Weise ebenfalls C111 gesellıges Wesen
(ens sociale), wenngleich die V ölkerfamıilıe oder Staatengemeinschaft eben

der Souveräniıtät iıhrer Mitglieder enl S 1sSt als
jede Gesellschaftf (Dachgesellschaft Spitzenverband oder dergl]l.):
die Staatengemeinschaif{it 15  —A eın Überstaat WAarTre S16 nämlı:ch
dies, O verlören ıhre Glieder gleichen Augenblick das Attrıbut der
Staatlichkeit, die Souveräniıtät S16 hätten auifgehört Staaten SCIIL, un!
eben amıt tfıele die S A C Il gemeıinschait als solche dahın, wandelte siıch
ZU allenfalls völkerschaftlic gegliederten Welt e 1 el S U

W ollen WITLr 1Iso 11 der großen Linie christlich-sozialphilosophischer Ira-
dition bleiben, WIe S1C namentliıch Urc Leo 111 ened1 un!
Pius X I auto reprasentiert wird ann dürten WITLT: die Souveränität
als Attrıbut der Staatlıchkei weder preisgeben och der vorgedachten

Die PpPX  4S 4  }  Ö 11ı e Wertung scheidet hier als nıchts ZUr Sache tuend völlıg aus:

polıtische Wertung un: sozilalphılosophische Charakterisierung Institution, W1C

Z des Völkerbundes, 1: völlig unabhängig voneinander.
Vgl hierzu die Ausführungen des Vertfassers ı1 seinem Vortrag aut der inter-

nationalen Katholischen oC Genf I September IQ03I über „Les Pro-
blemes eEconomi1ques devant la d  O  . des Nations‘“, auch auf den Begriff der
Autarkie CIn  ge WIrd; abgedruckt ı dem Bericht: Les grandes actıvıtes de la

devant la pensee chretienne, hrsg. VOoO der Union catholique d’etudes inter-
nationales, Paris 1032 (Ediıtions Spes), den Dossiers de 1 Action populaıre
Nr 265 VO Dezember I16031
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Weise überspannen; WILr INUSSeN versuchen, SOTSSam die mittlere Linie e11-
zuhalten. Der scheinbare Wiıderspruch, der Staat als souverän keinen
Höheren ber sich erkennt Uun! dennoch ber ihm stehenden,
Innenbeziehungen seinen eigCNHECN 1edern W16e Außenbeziehungen

seinesgleichen regelnden Rechtsordnung unterworien 15€, 1öst sich für
das Chrıstliıche Denken Ja eicht, weiıl iıhm die Quelle dieser übergeordneten
Rechtsordnung ohl bekannt 1S5t Gott!

Daß 6S einzelnen nıcht Sanz leicht 1st den Ausgleich zwıischen
der richtig verstandenen Souveränität un der Bındung zwischenstaat-
liche echtsprechung (nicht bloß Schiedsprechung) erg ZU-
nehmen un klären, 15t unumwunden zuzugestehen, ebenso WI1IC die Hır-
scheinung SOZUSascCnN zweıistöckıgen Staatlichkeit nıcht 1Ur sStaats-
(verfassungs- un! verwaltungs-)rechtlich sondern auch sozialphilosophisch
außerordentlich schwier1ige Denkauigaben stellt So a ber jemand
siıch beifallen lassen wıird ; der Schwierigkeit willen, IN1T dem Rüst-
ZCUS unserer sozialphiılosophiıschen un juristischen Begriffisbildung der
Erscheinung dieser geteilten oder mehrstöckigen Staatlichkei beizukom -
INCN, die "Tatsache selbst leugnen, nachdem S1C LU  - einmal Britischen
Weltreich den Vereinigten Staaten VO Amerıika, 17 SowjJetreich der
Schweiz, unserem Vaterlande, also geWl. größeren eıle der gesamten
Welt ebendig un! Anerkennung heischend VOT uns steht, ebensowen1g
geht d der aum größeren begrifflichen Schwierigkeiten
zwischenstaatlichen Kechtsordnung bzw m1t ıhr verträglichen SOuU-
veränıtätsbegrifis es diıe erstere, sec1 den letzteren leugnen

Was dıe Souveränität ach außen, inbesondere ach oben hın bedeutet,
das bedeutet tur d1ie vollkommene Gesellschaftf: ach bzw der
ichtung autf das Ziel hın die Autarkie Ja, die beiden stehen aus-

gesprochenster Wechselbeziehung zueinander äaußere Unabhängigkeit ohne
NNeTES Selbstgenügen WAare ho h l die beiden edingen un!Asich
gegenseıt1g, S1INd geradezu die C111 das Maß und die Grenze der andern.
Mıt der Unabhängigkeit des Staates, der nicht auf eEISENEN en stehen
vermöchte, WaIc esS bald vorbei: umgekehrt ber wiırd ohne die rechtliche
Unabhängigkeit der Souveränität jene iNNere Geschlossenhei

elbstverständlich nNnUur relative Selbstgenügen, en
un!: Stehen 1 sıch selbst, das W17 Autarkie NECMNNG, aum ange erhalten
bleiben. Woriıin besteht 1Iso diese Autarkie, Was gehört iıhr?

Unverkennbar liegen die Begriffe der „Vvollkommenen Gesellschat: un
der „Autarkie ahe be:ieinander, daß sS1e 1n einander Aıeßen Ge-
fahr siınd Erinnern WITLr uns, daß die sufficientia azu dienen mußte,
den Staat als vollkommene Gesellschat VO  3 der Kamılıie un andern
„unvollkommenen Gesellschaitten abzuheben hne 198858 1er ırgend-
WI1e der philologischen rage näher treten wollen, WIie he1 Aristoteles
selbst das Verhältnis der beiden Begriffe gefaßt se1n mag, genugt ür
unsern verchristlichten, gerade der Staatenlehre entscheidend ber Ar1-
stoteles hinausgeschrittenen Aristotelismus, die Begriffe L11 systematisch

entwickeln. Alsdann ber gelangen WI1r Folgendem.
Die „vollkommene Gesellschaft‘‘ at ı derjenigen Ordnung, welcher S16
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angehört, 1in umfassendes Gemeinwohl ZU: Ziel und veriügt ber
alle notwendigen ittel z dessen Verwirklichung. Daß azu nıcht
bedingt alle ittel siıch ı unmittelbaren Besıitz der vollkommenen Gesell-
schaft befinden INUSSCH, wurde oben schon argetan Was dagegen
bedingt ZUm Wesen gehört, ist dieses, daß die fraglıche Gesellschaf (sei es
Staat, es Kirche) das ihr eigentumliıche Gemeinwohl ch iıhr r 1 g -
ne esellschaftshandeln, ihrem gesellschaitlichen Lebens-
prozeß verwirkliche, nıcht ber VO  e} anderer Seite her, un 7 uch
auf TUun:! Cc1inNes r  n un! zuverläss1ıg erzwingbaren KRechtsanspruches,
empiange Diese Verwirklichung des arteigenen Gemeinwohls Urc das
CISENE Gesellschaftshandeln modo vıtali | 1S5t arum wesentlıch
weil die Gesellschaft als solche ein Lebendiges ist, dessen Lebenstätigkeit
eben dem ure die gesellschaitliıche AÄAutorität geleiteten Zielhandeln
aller Gesellschaftsglieder ZUr Verwirklichung des Gemeinwohles als des
Gesellschaftszwecks besteht Eine Gesellschafi{t, der iıhr Gesellschaftszweck
OzuSsagen den tiele un!: die der Möglıichkeit beraubt se1i

der Notwendigkeit überhoben WAarTrce, UuUrc CIiSENECS gesellschaftliches
Handeln Verwirklichung herbeizuführen, S eben darum keine
wahre, voll ihrem Begriff entsprechende Gesellschaft, also gewi keine
„Vollkommene‘‘ Gesellschaft
Hier gelingt NUu:  } wohl, den SO spröden un: widerspenstigen egr1

der Autarkie fassen. So weıit muß die (vollkommene) Gesellschaft,
autarkiısch SC1IN, sich selbst SgENUSECN, S16 es das siıch enthält,
WwWas Sie 11 sich enthalten IMNU. diejenige gesellschaftliche Lebens-
tätiıgkeit entialten können, mittelst der das arteigentümlıch
fassende Gemeinwohl dieser Gesellschaft sıch verwirklicht Das bedeutet
sehr iel un doch wieder recht°

1el bedeutet amentlıch ; ezug auft die Glieder dieser Gesellschaft,
VOoOn denen recht ansehnliche Leistung oder jedenfalls Leistungsfähig-
eit verlangt wird Wo das entsprechende Maß physischer, intellektuel-
ler un!: moralischer Qualifikation der Gesellschaftsglieder (Staatsbürger)
nıcht vorhanden 1St, da ang eben nıcht ZUr Autarkie ber Mindest-
maß S ( Vorbedingungen oder Hılfsmitte muß natürlıch eben-

Gebote stehen andernfalls vermoc  SA  hte auch das Höchstmaß mensch-
liıchen Kräfteeinsatzes nıcht ZUmNn Erfolg ftühren. Diese sachlichen Vor-
aussetzungen sSind enn uch weilche €  6S sıch bei der Autarkiefrage
vornehmlıich handelt vielleicht, weiıl die menschlichen Voraussetzungen
als stillschweigend selbstverständlich angesehen werden Allerdings ein
recht gefährliches Vorangehen, da Zu leicht das vermeıntlich Selbst-
verständliche vergeSSChH un: die rage Sanz Unrecht vereinseitigt wiıird
wWie die tägliche Erfahrung Wie anders WAare @ı möglıch BEWESECN,
die Autarkiefrage nıcht nNnur hinsıchtlıc der ıttel sondern auch hinsicht-
lıch des mittelst ıhrer verwirklıchenden Zieles völlig aut das Sach-

geschehen Zzu vereEnsS eN, dem 1ele ach die Autarkie ungefähr mıiıt
der Ernährung z der C1IHgENEN Scholle gleichzusetzen un: den Streit
ber die Zulänglichkeit oder Nıchtzulänglichkeit der ittel mıit den Ziffern
der Handelsstatistik austragen Z wollen
Stimmen der Zeit. 124
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Es handelt siıch 19088 doch schon mehr als Ernährung au
CISENET uch be1 der Autarkie geht nıicht das Brot alleın,
wenngleich uch 1er das DPT1MUum Vivere SsSein ec fordert! Und wollen
WILr nochmals auftf die sufficientia zurückkommen, besteht diese
nıcht 117 Vegetieren, auch wenn WIr dieses Vegetieren nıcht ıgl Siınne
kümmerlichen Dahinvegetierens, sondern ropPISC uppIsSsch Vegeta-
tion verstehen wollten Der gesellschaftliche Lebensprozeß 1sSt en
seinen Stufen un! Teilen wesentlich Kulturprozeß die 111 bzw. VO der
vollkommenen Gesellschaf gewährleistende sufficientia besagt
nıcht eiNe sufficıentia anımalıs, sondern ausgesprochenermaßen sutff-
cCientia a a C Nur diejenige Gesellschat: 1sSt „autark“‘
die allseitiges menschliches Kulturleben aus sich herauszustellen die
menschlichen un sachlichen V oraussetzungen sıch irg

So 19858  w} ZUr echten Viıtalıtät des physiologischen Lebens-
ProzeSSeSs gehört, die Lebensfiunktionen sıch ohne jeden Austausch VO
Kräfiten oder Stoffen M1t der Außenwelt abspielen, SC gehört

ZUr el un Wirklichkeit des gesellschaftliıchen Lebensprozesses,
dieser ach Art geschlossenen Kreisprozesses sich völlıg sıch

selbst SC  1e Und WI1Iie es der Lebendigkeit geistigen Lebens keinen Ab-
trag tut 1  e nregung und Beiruchtung VO  } anderer Seite empfan-
pCnN, wIie vielmehr das geschöpfliche Geistesleben auf derartige Bereicherung
notwendig aNnNSgCWIECSCHN IST, wahrschealich schon, sich überhaupt ent-
zunden können, estimm aber, nıcht SEINeEeTr Enge un: e1in-
geistigkeit verkummern, T,  >  So wird auch der gesellschaftliche Lebens-
prozeß des Kulturlebens staatlıch Volkes der Beiruchtung
Urc das Schaffen anderer V ölker offen stehen un VO  — dessen
Reichtum sıch auinehmen dürfen, ohne Gefahr lautfen, darum der
Eigenständigkeit verlustig gehen So braucht keineswegs alles, wWas Il
materiıellen un: geıistigen Gütern den gesellschaftlichen Lebensprozeß
der „vollkommenen‘“ Gesellschaift, ngeiangen VO  e} der Kulturfifunktion der
Unterhaltungsfürsorge bis hinauf Urn höchsten, rein geistigen Kultur-
schaffen eingeht 2A2UuSs den CISCENCHN Vorratskammern oder Kraftquellen dieser
Gesellschait sSstammen > es genugt daß sicherer Reichweite sıch
befinde, S{8 daß Heranzıehung oder Herbeischaffung als zuverlässiıg
gewährleıistet, nıcht VO  $ irgend jemandes ritten oder schlechter
Laune abhängıg erscheıne, OWIC, daß dieser gesellschaitliche Lebensprozeß
dem, W as sıiıch heranzieht un sıch aufnımmt —e Gepräge Ver-

eihe, SCcCINEN Zielen dienstbar mache, MIiIt andern Worten, daß sıch
stark Er WEeIlSC, ach seinem Gesetz, ach SeinNner Zielstrebigkeit ach
Seiner Wertordnung un seinen Wertmaßstäben es SsSC1iNEN Umkreis
Eintretende prüfen, Auslese treffen un! das Ungeeignete unscha!  ıch
abzustoßen, das Geeignete aber enNalten un!: rAN verwerten

Beginnen WITr mMi1t den höheren, ım ENgETCN Siıinne genannten Kultur-
gebieten, O 1sSt es klar, eın olk das eine eigenständige, eigengepragte
Kultur weder besäße och chaffen vermöchte, vielmehr Sanz auf Kul-
tureinfuhr VO  e} außen sich anseEW1ESECN sahe und bloß asc remd-
völkıschen Kulturlebens be1 sich hervorzubringen imstande WAaäarTrct, das siıch
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11 kulturellen Bereich rein produktiv ETr WIECSC, nicht als kulturell autark
angesehen werden könnte. Umgekehrt kann ein V olk, das 1 Kreuzungs-
punkte verschiedener nationaler Kulturen stehend, diese e 1 E19ENES
Kulturleben einzubeziehen, SOZUSasCN einzuschmelzen un! dadurch auch

Verschmelzung untereinander führen vermaß, allerhöchsten
Ta kulturell autark SCIMN, 1es ber eben Nur dann, wenn es nıcht au
Schwäche oder geistiger AÄArmut den außern Einflüssen sıch hingıbt un
ihnen erliegt sondern I siıchern Besıitz seiner CISCNCN, bodenständig g-
wachsenen Kultur sich stark mıiıt Au{fgeschlossenheit un! DE1L-
stıger Freiheit den VOoO  $ außen herankommenden Kulturströmungen eN-
überzutreten, iıhren ge1ıstigen Gehalt sıch aufzunehmen, ıh ge1ist1g
erobern un beherrschen Eın Sanz sicheres Kennzeichen dieser kul-
turellen Autarkie 1sSt wenn zeitweilige Absperrung VO diesem geistigen
Austausch IM1t der Außenwelt das en dieser Natıon nıcht ent-
leert un allmählich absterben läßt, sondern ihm vielmehr Gelegenhei g1bt
sıch vorübergehend wıieder mehr auf siıch selbst zurückzuziehen, sich
innerlich mehr iestigen, nachher wıieder mi1t größerer
Sicherheit un gesammelterer Kraft gebend un!: empfangen den Aus-
tausch M1 andern Völkern wıeder autzunehmen

Auf eine kurze orme gebracht, besagt also kulturelle Autarkie dieses
zunächst überhaupt das Vorhandensein eigenständiıgen gesellschaft-
lıchen Kulturprozesses, der e1nN eigengeprag  S Kultur Gut hervorbringt;
sodann, daß dieser gesellschaifitlıche Lebensproze des Kulturschaffens ent-
weder siıch sıiıch selber SC  1e oder aber, wWwWenn ber den Bereich des
eEISCNEN Volkes un Landes hinausgreift un erst 111 eiNnem größeren Kreis-
laufe sich SC  1e 1€eSs nıcht aus Not un Bedürifitigkeit sondern vielmehr
aus überschießender ra tue, urn VO  - der EISCENCN mitzuteilen un
das wertvolle Gut remder Kulturen dem CISCHECN Reichtum einzugliedern,
ohne die Reinheit un: Lauterkeit des EISCNECN Wesens dadurch trüben
oder auch nNnur gefährden.

Hiernach dürite uch die Anwendung auf den untersten un! breitesten
Kulturbereich, die Kulturfunktion der Unterhaltsfürsorge, also die W ır t-
scha{it nıcht mehr schwer se1in Stärker als be1 den höheren Kultur-
gebieten drängt sich der Wiırtschaft die Vorstellung Kreislaufes,

mehr oder wWeNnNi$ger geschlossenen Kreisprozesses auf Nichtsdesto-
weN1ISECT wırd siıch uch 1er empiehlen der bildhaften Vorstellung nıcht
allzusehr vertrauen, vielmehr sorgizältig prüfen und sowohl die
physikalischen wIie die physiologischen Analogien Ja nıcht überspannen
In der Tat kann ZWAaar die nalogie der Kreislaufsvorgänge 88 physiolog1-
schen Örganısmus, mit der ehörigen Vorsicht angewandt überaus lehr-
reich SCIN, während die Vergleichbarkei mMi1t dem Kreisprozeß der theore-
tiıschen Physiık chnell endet daß diese nalogie fast mehr ©  ne CI -
scheint aut alsche Gedankenbahnen ftühren als 1C verbreıten

Die Wirtschaft des staatlıch en V olkes, Iso die Volkswirtschaft,;
wırd annn autark SCIN, wenn der gesellschaitlıche Lebensprozeß dieses
Staatsvolkes die Au{igabe der Beschaffung des menschenwürdigen Unter-
halts für alle V olksgenossen, eben die Kulturfunktion der Unterhaltsfür-

3.
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S  ’ derart rfüllt, daß wenigstens der auskömmliche Lebensunterhalt
uch nter widrigen Umständen gesichert un VO g  en oder schlechten
Willen anderer V ölker unabhängiıg erscheint Das autarke olk empfäng
1Iso Seinen Lebensunterhalt nıcht als Almosen, uch nıcht irgendwie sSo
als Gnadengeschenk oder Pflichtleistung (Tributrente!) anderer, sondern
erarbeıtet ıh sich

Befindet sıch ein olk der gunstigen Lage, den notwendigen Lebens-
unterhalt, Iso jedentalls den physiologischen Lebensbedar der eigCNEN
Bodengrundlage abgewinnen ZU können, bildet dieser Umstand gewl.
eine sehr erireulıche und vorteijlhafte Grundlage ur  S €]1 WIFr.  1C autarke
Volkswirtschait. Sie 1St ber weder notwendig och en Um:-
staänden ausreichend Letzteres VOLr em arum nıiıcht weil beispiels-
halber Kriegsialle auft den alle Erörterungen ber wirtschaftliche
Autarkie wen1igstens Seiten  1C werfen es keineswegs aus-

gemacht 1ST, daß die für die Volksernährung wichtigsten Gebietsteile
feindliche Einwirkung oder Sar Besetzung hinreichend geschützt

werden k  onnen Unter Umständen annn die Beschaffung lebensnotwen-
iger Bedarisgegenstände urc Austausch mıi1t benachbartem Ausland 111

höherem Ta sichergeste erscheinen als die Verfügung ber Teile des
CEISCNECN Gebietes, WwWas übrigens tür den all VO Naturkatastrophen nıcht
minder gilt als VO  $ kriegerischen Verwicklungen Daraus rheillt des we1-

re  9 daß absolute Siıcherstellung tfür alle Eventualitäten nıcht der
1nn der wirtschaftlıchen Autarkie sec1in kann, weıl es 11  - irdischen Dingen

absolute Sıcherheit überhaupt nıcht g1ibt es annn sıch natürlıch
imMmmer 1Ur urmm e1iNne relative Sicherheit handeln und NnUur für diejenigen
a  ©, auftf weilche menschliche Voraussıcht und pflic  äßıge menschliche
Vorsorge Sich erstrecken annn

Damit nıun wird die Autarkie ZUIN Gegenstande un! olglic mn Zank-
apife staatlıcher irtschaftspolitik Grundsätzlic en WITr gemäa
unNnserer Auffassung VO Staate den Vorrang der Volkswirtschaft VOLFr
der Weltwirtschait vA betonen Volkswirtschaft wahre un! wirk-
1icC Eıinheit, Weltwirtschait eC1M bloßer Verkehrszusammenhang Die
einzelnen Volkswirtschaiten dürten arum nıcht Zu unselbständigen
1edern irgend Weltwirtschaft herabgedrückt werden L1LUSSeEeN
als lebensfiähige irtschaftsgesellschaiten erhalten bleiben un sich
selbst stehen In dem Augenblick bisherige Volkswirts  af nıcht
mehr als lebensfähiger Gesellschaftskörper ihr Eigenleben führen un: die
wirtschafitliche Komponente des staatlıchen Gemeinwohles, die all-
geme1ine Wohllfahrt der staatsverbundenen Volksgenossen Urc iıgen-
tätigkeit verwirklıchen würde, erschiene uch das kulturelle Eigenleben
dieses Volkes ernstlich } rage gestellt; Ja, selbst igenstaatlich-

Für die höheren Kulturgebiete ist dieser Vorrang der nationalen Kultur VOT
nıvellierenden Weltkultur anerkannt un 0O allgemeinen Bewußtsein

lJebendig, daß ausdrückliche Absage den kulturellen Kosmopolitismus sich
erübrigt; der Gedanke des wirtschaftlichen Kosmopoli:tismus dagegen spukt ı sehr
vielen Köpfen, nıcht zuletzt wohl auch deswegen, weiıl Nan die Wirtschaft als VeT-
meıintliches bloßes Gütergeschehen fälschlich vo den höheren Kulturbereichen los-
löst und dem Bereich des Kulturellen hinausweist
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eıit WUur  de bald mehr der außern Form als dem innern Gehalt ach och
tortbestehen.
on aus volksbiologischen Gründen muüßte die Herabdrückung

Volkswirtschaft auf CinNe einseitige Teilfunktion innerhalb größeren
Wirtschaftsraumes un WAare es auch nicht gleich die Weltwirtschait
die schwersten edenken auslösen Für die Gesundcheit des V olkskörpers
1St eine ZEWISSEC Entsprechung un Ergänzun verschiedener Volksgruppen,
wI1ie S1e UuUrc die verschiedenen Wirtschaitszweige, namentlıch uUrc In-
dustrie Uun! Landwirtschaft, adt- un Landleben bedingt siınd VO der
allergrößten Bedeutung Eıne Vereinseitigung 1171 Wiırtschattlıchen vere1i1n-

Sse1it1gt die Menschen notwendig uch physiologischen und selbst
geıistigen Habitus Man braucht unsere Gegenwartserfahrung, wonach die
Gebürtigkeit der städtischen Bevölkerung 1el früher un 1e1 tieter ab-
A ist als diejenige des andvolkes, durchaus nıcht verallgemet-
ern un als für alle Zeiten gültig anzusehen, WIC die kulturpessimistische
Modeströmung wahr en W1 Soviel ber 1St gew1 weiıl es
veränderlichen egebenheiten der Menschennatur selber begründet 1eg
e1in gesundes Volksleben sowohl biologischen WIie 1172 soziologischen
Sinne 1st unmöglıch ohne C1iNe entsprechende Mannigfaltigkeıit der Be-
rufstätigkeiten diese ber hinwıederum hat ZUT Voraussetzung jel-
eit 1 &*  L} Erwerbsberutlfe, Iso vielseitiges, nıiıcht e

mißverstandener weltwirtschafitlicher Arbeıtsteilung vereinseitigtes
iırtschaitsleben.

hne c1in sich selbst stehendes un! gefestigtes, der Entsprechung
der verschiedenen Wiırtschaftszweige ebenmäßiges und wohlgegliedertes
irtschaftsleben eın gesundes Volksleben un darum uch eın der
Verwirklichung des Gemeinwohles des staatlıch geeinten Volkes seinen
wahren inn eriullender Staat! Darum 15t die autarke Wiırtschait eine
uner.  iıche Forderung christlicher Staatsphilosophie Der Staat, der diıe
Autarkie SeiNer Wirtschaft preisg1bt beschreitet amıt einen Weg, an
dessen nde der Verlust seiner Staatlichkei steht!

Was aber gehört n einzelnen dieser wirtscha{itlichen Autarkie? ffen-
bar 1St Sie ebensoweni1g miıt dem „geschlossenen Handelsstaat gleichzu-
setzen, WIe kulturelle Autarkie Absperrung das Kulturgut remder
Völker bedeutet Zur wirtschaftlichen Autarkie genugt vielmehr, daß
ein olk owe der Beschaffung se1inNes Lebensbedartfs unabhäng1g Sel,
daß €es diese auch ann och wenıigstens einiıgermaßen hinlänglich urch-
zuiführen>wenn der weltwirtschafitliche Guter- un!: Dienstleistungs-
austausch ıhm abgeschnitten wird oder anderweıtige Störungen 1 welt-

Der Umstand, daß WILE heute VO1I „noch christliıchen“‘ (!) Landvolk reden,
während ı spaten Römerreich paganı umgekehr die Bezeichnung für die Heiden
WAäl, ebenso die Tatsache, daß, während früher das and die Priesterberute
stellte, heute die Großstädte erster Stelle den Nachwuchs des geistlichen
Standes 1efern INUSSECN, macht jedenfalls nachdenklich und daß psycho-
logisch und moralıisch die Stadtkultur nıicht un  er Zu wirken braucht als dıe
ländlıche Umwelt; obD physıologisch (hygienisch uSW,) das Land besser dastehen
muß, selbst, ob es bereits eute noch besser dasteht als die Stadt, wırd An
unbedenklich oftene Frage }  $  D dürfen
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wirtschaftlichen bzw. ın dem außethalß der eigenen Voikswirtschafe ge-
legenen Wirtschaftsraume eintreten. Eine Rückendeckung be1 CeI-
lässigen, stammverwandten oder stark interesseverbundenen ac  arn
annn 1er einen wertvollen Ersatz tür die Unzulänglichkeit der eigenen
Bodengrundlage, für den Mangel gewisser Bodenschätze oder Naturkräfte
im eigenen Staatsgebiet, für die klımatische Unmöglichkeit gewIisser Kul-

uUuUSW. bieten. So stark WIr ber betonen mussen, daß die Autarkie eın
gewI1sses Insıchstehen un Insichruhen, eın gEWI1SSES Geschlossensein der
Volkswirtschaft in siıch selber erfiordert, wen1g braucht die autarke
Volkswirtschaft sich aus dem weltwirtschaftlichen Verkehrszusammen:-
hang un selbst aus einer verständigen weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung
herauszulösen. uch die weltwirtschaftliche Verfiechtung kann ebensogut
aus Stärke WwI1€ Schwäche ervorgehen, kann ihrerseits wieder Schwä-
chung oder ärkung bringen Ist einmal eine starke, für das Notwendige
sich selbst genügende Volkswirtschaft da, kann S1e ohne Gefahr weit ın
den weltwirtschaftlichen Raum vorstoßen un tiet 1in die weltwirtschaft-
1C Verflechtung sich einlassen und €e1 außerordentlich gewıinnen,
eine beträchtliche Verbesserung der Unterhaltsfürsorge, Steigerung der
allgemeıinen Wohlfahrt un: Mehrung des allgemeinen Wohlstandes
zielen. Die ungemeine Ergiebigkeit der Arbeitsteilung bewährt sich auch
1m weltwirtschaftlichen Raum, 1Ur mu eben die Arbeitsteilung jeweils
den Gesetzen des Raumes gehorchen, innerhalb dessen S1e sich vollzieht
Weltwirtschaftliche Arbeitsteilung 1st anderes als die volkswirt-
schaitliche Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen wirtschaftlichen
Berufsständen, SC gut, WI1€e diese wieder anderes ist als die
betriebliche Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Teilfunktionen 1N-
nerhalb eines Produktionsganges. Unter Beachtung der egebenheit, daß
weltwirtschaftliche Arbeitsteilung eine Ergänzung verschiedener olks-
wirtschaften SOZUSagen als gesellschaftswirtschaftlicher O persönlıch-
keiten bedeutet, kann jede dieser V ollpersönlichkeiten dadurch NUur g-
winnen, sıch NUur och allseitiger un vollkommener ausbauen uUun: innerlich
erstarken

Alles übrige sind Fragen des Wie bzw. des Mehr un Weniger. Was
insbesondere diese letztere angeht, hat SEWL auch die Handels-, nament-
lich die Außenhandelsstatistik eın Wort mitzusprechen, indem sie wert-
Vo Autschlüsse erteilen vermag. ber alle diese Fragen des Wie un!
des Mehr und . Weniger andern sich VO  } heute auf INOTSCNH, Ja manchmal
Von Stunde Stunde

Mıt dieser Maßéabe wird die ın der „Zeftungs-Korrespondenz des Rheinischen
Bauernvereins“ (12. Jahrg., Nr 170 vo Aug 1032 gegebene Begriffsbestimmungder (wirtschaftlichen) Autarkie Zustimmung finden können: „Autarkie bedeutet also
in der richtigen Auffassung die möglichste Selbsterzeugung ljebensnotwendiger Be-
darfsgüter bei intensivster Entfaltung un: restloser Ausnutzung der heimischen
Produktivkräfte.“

Das gılt insbesondere auch VO den 1m Autarkiestreit eine ganz unverhältnis-
mäßıge Rolle spielenden Fragen der Handelspolitik, lies: Mn  O 11 politik. In der theo-
retischen Prinzipienfrage Zollschutz oder Freihandel müssen WIT  n zufiolge uUNSeTeTr
Auffassung des Verhältnisses VO Volkswirtschaft un Weltwirtschaft den
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a da  39  A1é'xar?‚d_e: 1Wi‚lvl'vqlrßll'lls. J., Arzt und I"r1e'ätler.’  ; Nur_‘eihés  wird sich viélieicixt Öerallg€rneinernd als eine Art lges_chichts-f  philosophischer Reflexion heute schon aussprechen lassen: nachdem unter  der Ägide des Liberalismus das ı9. Jahrhundert allzu hemmungslos dem  ökonomischen Kosmopolitismus gehuldigt und die notwendige Autarkie der  Volkswirtschaften mit dem wahren Begriff der Volkswirtschaft selber  über Bord geworfen, schlägt seit dem Weltkriege das Pendel nach der ent-  gegengesetzten Seite hin aus. Wie wir auf allen Gebieten des Lebens, na-  mentlich des gesellschaftlichen Lebens, heute einen Pseudo- und Neo-  Konservativismus und bis ins Pathologische und Massenpsychotische gehen-  den wilden Antiliberalismus erleben, — so auch auf dem Gebiete der Wirt-  schaft, insbesondere der staatlichen Wirtschaftspolitik, die seit dem Kriege  sich nicht genug tun konnte in Verwüstung und Zerrüttung der Weltwirt-  schaft mit dem Erfolg jener Weltkrise, die die Probe aufs Exempel macht.  25 Millionen Arbeitslose büßen für das, was politischer Unverstand an der  Wirtschaft gesündigt hat. Geradezu als Verhängnis aber muß es be-  trachtet werden, daß man jetzt nicht so sehr aus der Not eine Tugend,  sondern aus dem Wahnwitz Theorie und System machen will. Das ist die  schicksalhafte Bedeutung des heutigen Autarkiestreits!. Auch hier ist es  ein Begriff aus dem Lehrgebäude der traditionellen aristotelisch-thomisti-  schen, der „christlichen‘“ Gesellschafts- und Wirtschaftslehre, den Kreise,  die weltanschaulich uns denkbarst fern stehen wie „Tat‘-Kreis und Kreml,  auf ihren Schild erheben, übertreibend verzerren — und gegen uns in den  Kampf führen. Da obliegt uns — genau so, wie es vor Jahresfrist an dieser  Stelle ausgeführt wurde bezüglich des berufsständischen Gedankens? —,  unser Gedankengut für uns in Anspruch zu nehmen, seinem Mißbrauch  zu wehren; das aber. geschieht nur dadurch, daß wir selbst dafür eintreten,  seinen wahren Sinngehalt klarstellen und dessen rechte Anwendung zeigen.  Arzt und Priester  ‚Von Alexander Willwoll S.J.  eligion und Heilkunst begegnen sich auf den Lebenswegen und den  R  Leidenswegen vieler Menschen. Darum scheint es fast selbstver-  ständlich und ist wohl uralte Überzeugung, daß auch die Boten beider,  der Priester und der Arzt, oft zusammengehören, daß sie — ein jeder des  andern Aufgabe und Arbeit achtend — einander im Dienste der Menschen  ergänzen und fördern können und sollen‘.  uhbedingten Freihandel und für die bedingte Berechtigung des Zollschutzes uns  entscheiden. Die vollkommene Autarkie ist aber gewiß nicht die hochschutzzoll-  gerüstete oder die unter den hermetischen Abschluß des Außenhandelsmonopols  gelegte, sondern diejenige, die in der frischen Zugluft weltwirtschaftlichen Wett-  Autarkie.  bewerbs sich zu behaupten vermag, die aus innergr Stärke freihändlerische  8 Vgl. diese Zeitschrift ı22 '(1931/32)‚ 36 ff.: „Um den berufständischen Ge-  66  /  danken; zur Enzyklika ‚Quadragesimo anno  .  1 In diese Richtung weist auch die vortreffliche Studie „Religion und seelische  Gesundheit“ von G. Bichlmair S. J. Wien 1931.Aie'xand_er_ Wi11w511 ; SJ Arzt und Priestér'
Mar sines Ariıd sich vielleicfxt Gerallg(:rneinernd als eine Art geschichts-

philosophischer Reflexion heute schon aussprechen lassen: nachdem
der Ägide des Liberalısmus das 19. Jahrhundert zZzu mmungslos dem
ökonomischen Kosmopolitismus gehuldigt un! die notwendige Autarkie der
Volkswirtschaiten mit dem wahren Begri{f{f der Volkswirtschait selber
ber ord geworfen, schlägt se1it dem Weltkriege das Pendel ach der ent-

gegengesetzten Seite hın aus. Wie WIr auf en Gebieten des Lebens, z
mentlich des gesellschaftliıchen Lebens, heute einen Pseudo- un Neo-
Konservativismus un bıs 1Ns Pathologische un!: Massenpsychotische gehen-
den wilden Antilıberalısmus erleben, auch auf dem Gebiete der Wiırt-
schaft, insbesondere der staatlıchen Wirtschaftspolitik, cdie se1it dem Kriege
sich nicht tun konnte in Verwüstung un: Zerrüttung der Weltwirt-
schatt mıiıt dem Erfiolg jener Weltkrise, die die ToO uts Exempel macht
25 Millıonen Arbeitslose en tur as, was polıtischer Unverstand el der
Wiırtschait gesündigt hat Geradezu als erhängn1i1s ber muß es be-
trachtet werden, daß inNna  $ jetzt nıcht s sehr aus der Not eine TFugend,
sondern e  15 dem Wahnwitz Theorie un System machen wiıll. Das ist die
schicksalhaite Bedeutung des heutigen Autarkiestreits! uch 1er ist
eın Begrift -  .  ZAUS dem Lehrgebäude der traditionellen aristotelisch-thomisti-
schen, der „Christlichen‘‘ Gesellschaits- un:! Wirtschaftslehre, den Kreise,
die weltanschaulıch uns denkbarst tern stehen wıe T at-Kreis un reml,
aut ihren Schild rheben, übertreibend Verzerren un uns in den
Kampf führen Da obliegt uns wiıie es vor Jahresfrist dieser
Stelle ausgeführt wurde bezüglich des berufsständischen edankens®
un D  1 Gedankengut ur S 1ın nNSpruc nehmen, seinem Mißbrauch

wehren: das aber geschieht NUur dadurch, daß WwI1r selbst aiur eintreten,
;einen wahren Sinngehalt klarstellen un! dessen rechte Anwendung zeigen.

Arzt un Priester
Von Alexander wWOo S. J]

eligion und Heilkunst egegnen sich auf den Lebenswegen un den
Leidenswegen vieler Menschen. Darum scheint fast selbstver-

ständlıch un ist ohl uralte Überzeugung, daß auch die Boten beider,
der Priester un! der Ärzt, oft zusammengehören, daß sS1e eın jeder des
andern Auf gabe un Arbeit achtend einander 1 Dienste der Menschen
erganzen un Öördern können und sollen

uhbedingten Freihanäel und für die bedingte Berechtigung des Zollschutzes uns

entscheiden. Die vollkommene Autarkie ist aber gewiß nıcht die hochschutzzoll-
gerüstete der die unter den hermetischen Abschluß des Außenhandelsmonopols
gelegte, sondern diejenige, die ın der frischen Zugluft weltwirtschafiftlıchen Wett-

Autarkie.
bewerbs ıch VAN ehaupten vermag, die innergr Stärke ir Z  - C
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In diese Richtung weist auch dıe vortreffliche Studie „Religion un! seelische
Gesundheit““ Vo  e} Bichlmair S. J Wiıen 1931


